
1Ausgegeben: 12.12.2025

Gesetz über die Feststellung eines 
Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 

von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2025/2026

Der Landtag hat am 11. Dezember 2025 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Staatshaushaltsgesetzes 2025/2026

Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans 
von Baden-Württemberg für die Haushaltjahre 2025/ 
2026 (Staatshaushaltsgesetz 2025/2026 – StHG 2025/ 
2026) vom 18. Dezember 2024 (GBl. 2024, Nr. 116) 
wird wie folgt geändert:

1.	�In § 1 wird die Angabe „66 502 064 900“ durch die An-
gabe „66 973 074 400“ und die Angabe „68 914 903 700“ 
durch die Angabe „70 226 858 400“ ersetzt.

2.	�In § 4 Absatz 1 wird die Angabe „1 021 876 300“ 
durch die Angabe „1 025 975 800“ sowie die Angabe 
„296 148 800“ durch die Angabe „3 224 100“ ersetzt.

3.	�In § 7 Absatz 1 wird die Angabe „7 500 000“ durch 
die Angabe „10 000 000“ ersetzt.

4.	Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

	 „§ 7a 
	�  Ermächtigung zur Umsetzung im Rahmen 
	 des Länder-und-Kommunal-Infrastruktur-
	 finanzierungsgesetzes (LuKIFG) 

	� (1) Nach § 2 Absatz 1 LuKIFG stehen im Sonderver-
mögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) für 
das Land Baden-Württemberg 13 149 800 000 Euro 
zur Verfügung. Die Mittel dürfen verwendet werden 
für die Maßnahmenbereiche wie folgt in Höhe von bis 
zu:
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	� (2) Für die Maßnahmen der unter Absatz 1 genannten 
Maßnahmenbereiche können mit Einwilligung des Fi-
nanzministeriums im Kapitel 1224 Ausgaben im Rah-
men des jeweiligen Maßnahmenbereichsbudgets in den 
betroffenen beziehungsweise außerplanmäßig einzu-
richtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflich-
tungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen 
und die zur Vereinnahmung erforderlichen Titel sowie 
Haushaltsvermerke geschaffen werden. Die nach Satz 1 
außerplanmäßig geschaffenen Haushaltsermächtigun-
gen gelten als planmäßig. Für Maßnahmen, die im Ein-
zelfall 10 000 000 Euro überschreiten, bedarf es der 
Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags. 
Satz 3 gilt nicht für den Maßnahmenbereich der laufen-
den Nummer 1 (Förderung der kommunalen Infra-
struktur). Zur weiteren Ausgestaltung von Nummer 1 
wird auf die jeweils gültige Landesverwaltungsvor-
schrift zur Umsetzung des LuKIFG verwiesen.“

5.	Nach § 7b wird folgender § 7c eingefügt:

	 „§ 7c
	�  Ermächtigung zur Umsetzung weiterer 
	 Investitionen im Zuge des Sondervermögens 
	 Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes

	� Zur Umsetzung weiterer geplanter Förderungen, die der 
Bund aus Mitteln aus dem Sondervermögen Infrastruk-
tur und Klimaneutralität finanziert, wie insbesondere in 
den Bereichen des Investitionsprogramms Kindertages-
betreuung, der Bund-Länder-Initiative Forschungsbau 
sowie der Schnellbauinitiative Hochschulen, wird das 

 

 

Nummer Maßnahmenbereich Budget in Euro 
1 Förderung der kommunalen Infrastruktur 8 766 533 333 
2 Straßen und Brücken (insbesondere Sanierung) 700 000 000 
3 Schienen (inklusive Öffentlicher 

Personennahverkehr) 
300 000 000 

4 Uniklinika inklusive Krisenresilienz sowie  
Kinder- und Jugend-Psychiatrien  

800 000 000 

5 Krankenhaus-Infrastruktur, insbesondere für 
Krisenresilienz 

200 000 000 

6 Schulbau und Schulsanierung Privatschulen, 
inklusive Pflegeschulen 

300 000 000 

7 Rettungsdienst/Rettungswachen, Katastrophenschutz 
und Investitionen in die Infrastruktur der inneren 
Sicherheit  

200 000 000 

8 Sportstätten und Vereinssportstätten inklusive 
kommunaler Sportstätten mit 80 000 000 Euro 

160 000 000 

9 Wärmewende bei den Landesliegenschaften 
inklusive Unterstützung von Kommunen bei 
Investitionen in die Wärmewende bis maximal 
100 000 000 Euro 

250 000 000 

10 Hochbau, Landesgebäude, inklusive 
Klimaschutzmaßnahmen 

850 000 000 

11 Wohnraumförderung 300 000 000 
12 Digitalisierung der Landesverwaltung 80 000 000 
13 Maßnahmen für Hochwasserschutz, vor allem für 

Gewässer der 1. Ordnung 
100 000 000 

14 Investitionen für Einrichtungen der Sozialwirtschaft 50 000 000 
15 Überbetriebliche berufliche Bildungsstätten 30 000 000 
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Finanzministerium ermächtigt, die für die Vereinnah-
mung und Verwendung der finanziellen Beteiligung 
des Bundes notwendigen Kapitel, Titel, Haushaltsver-
merke und Ausgabe- sowie Verpflichtungsermächti-
gungen zu schaffen. 

	 �Die Verwendung der finanziellen Beteiligung des 
Bundes wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabi-
nettsbeschlusses festgelegt. Für Maßnahmen, die im 
Einzelfall 10 000 000 Euro überschreiten, bedarf es 
der Einwilligung des Finanzausschusses des Land-
tags. Die nach Satz 1 geschaffenen Haushaltsermäch-
tigungen gelten als planmäßig.“

Artikel 2
Änderung des Staatshaushaltsplans 2025/2026

Der Staatshaushaltsplan 2025/2026 wird nach Maßgabe 
des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtrags ge-
ändert.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in 
Kraft.
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